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1636 [Dezember 27 . ] / Johann Evangelist A

ERKANNTNIS DER GEMEINDE[VERSAMMLUNG DER STADT ZUG] BEZÜGLICH
GERICHTSFÄLLEN IN DEN VIER [STÄDTISCHEN] VOGTEIEN CHAM,
STEINHAUSEN, GANGOLFSWILUND WALCHWIL[AUFGEZEICHNET VOM
STABFÜHRER DER STADT ZUG, BEAT II . ZURLAUBEN]

"Uff . . . handt myn g . Herren [Ammann bzw . Stabführer , Rat ] , Undt Bur¬

ger an der Vollkhomnen Gmeindt , miteinanderen einheilig uff undt ange¬

nommen , dass fürthin all : und Jede straff : und buosswürdige Sachen , so

sich Jn den Vier Vogtyen Kaam , Steinhussen : Gangoltschwyl , Walchwyl

Zuotragendt , widerumb Wye Von Altemharo für myn g . herren ein Ersamen

Rath [ der Stadt Zug ] Kommen söllendt , denselbigen , von den Obervögten,

undt nachgesezten Ambts Lüthen , Jeder Zyt gleidet , darüber von Jnen

den Rathen gerecht fertiget , oder abgefasst [ ?] * werden Also die Ober-

vögt Anders nüt ; wass straffbahr ; dan noch altem bruch , die fräfel-
buossen , Jnzüchen undt umb den driten Pfening Jerlich Jn die Rechnung

bringen söllendt etc.



Jst auch darby gmeeret worden , dass Alssdann von den Jehnigen straf¬
fen ; Welche myn g . herren uff Zuotragenden fahl erkhennen werdendt;
den Obervögten der drite theil Zugehören undt ervolgen solle.
Und damit diserm ansächen , und uffnemmen Zuo Könftigen Zyten bestendig
undt unverenderlich nachkhommen werde Jst auch erkhenndt und befolchen

dass harumben dieser articul Jn das Burgerbuoch inverlybt und inge-

schriben syn und Pliben solle " .
"freien Anticul hat StattAchkybcA [Johann Gcbhand] Bachmann[=Zumbach] AbgetdvUben
undt VttupKQchcn Jtvi buAgcAbuoch inzetchfubcn den 3ten  Jenne/t 1637".

1) Dieses Wort kann , da teilweise zerstört , nicht mehr eindeutig gelesen
werden ; in Frage käme auch die Version "abgestrafft " .

Konzept , Notiz ebenfalls von Beat II . Zurlauben
AH 114 , 40 - Blatt 40 v  leer
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